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Kreisausschusssitzung in Bayreuth
Am Montag, 12. Juni 2023, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Land
ratsamtes Bayreuth die

32. Sitzung des Kreisausschusses
statt.

Tagesordnung;
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Kreisausschus
ses am8.5.2023

2. Bekanntgaben
3. Hochbau;
LandratsamtundHausmeisterhaus;
GeneralsanierungundDach-PV-Anlage

4. RE-Mobilität;
Deutschlandticket;
Erlass einerAllgemeinverfügung

5. RE;
Finanzierungeiner ausreichendenZahl von Integrationslotsenbzw. In
tegrationsfachkräften für die betroffenen Kommunen im Landkreis
Bayreuth;
AntragKRJürgenZinnert (SPD-Fraktion) vom27.2.2023

6. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 31. Mai 2023
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

nanzierung von Ausgaben im Verwal
tungshaushaltwird fürdasHaushalts
jahrauf448.400€ festgesetzt und nach
der Zahl der Verbandsschüler auf die
Mitgliederdes Schulverbandes umge
legt.

2. Für die Berechnung der Schulver
bandsumlage wird die maßgebende
Schülerzahl nach dem Stand vom l.
Oktober 2022 herangezogen und auf
249 Verbandsschüler (ohne Gastschü
ler) festgesetzt (Bemessungsgrundla
gen).

3. Die Verwaltungsumlage wird auf
1.800,80 € je Verbandsschüler im Ver
waltungshaushalt festgesetzt.

(2)Investitionsumlage

Haushaltssatzung des Schulverbandes
Hollfeld • Wonsees - Plankenfels,

Landkreis Bayreuth,
für das Haushaltsjahr 2023

AufGrund derArt. 9 Bayerisches Schulfi
nanzierungsgesetz (BaySehFG) i. V. m.
Art. 40 des Gesetzes für die kommunale
Zusammenarbeit (KommZG) sowie der
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern (GO) erlässt der Schul
verband folgendeHaushaltssatzung:

§1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit
festgesetzt;
erschließt
imVerwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgabenmit 549.955€
und

imVermögenshaushalt
indenEinnahmen
undAusgabenmit 915.500€.

$2
Kreditaufnahmen für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen wer
den nicht festgesetzt.

$3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungser
mächtigungen im Vermögenshaushalt
wird auf 13.460.000 € festgesetzt, davon
fürdas
Finanzplanungsjahr 2024
Finanzplanungsjahr 2025
Finanzplanungsjahr 2026

$4
(1)Verwaltungsumlage

3.400.000€
9.250.000€
810.000€

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-

Eine Investitionsumlage wird nicht fest
gesetz.

$5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach demHaushaltsplanwird auf
340.000,00€festgesetzt.

$6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Ja
nuar2023 inKraft.

Hollfeld, 4. Mai 2023
SchulverbandHollfeld-Wonsees -
Plankenfels
Stern
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle derVerwaltungsge-

Inhalt:
KreisausschusssitzunginBayreuth
Haushaltssatzungdes SchulverbandesHollfeld-Wonsees
Plankenfels, Landkreis Bayreuth, für das Haushaltsjahr
2023
Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung, Touris
mus undWirtschaft
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung;
EinleitenvonAbwasser ausderKläranlageSpeichersdorf
indenAltholzgrabendurchdieGemeindeSpeichersdorf
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die
Umweltverträglichkeitsprüfung(-UVPG-)
Verlegung des Bieberswöhrbaches durch Herrn Stefan
Strobel -Antragsteller-
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Sitzung des Auschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus

und Wirtschaft
AmMontag, 12. Juni 2023, 12.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Landrats
amtes Bayreuth, die

6. öffentliche Sitzung des Ausschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus und Wirtschaft

statt.
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für

Kreisentwicklung, Tourismus undWirtschaft vom26.9.2022
2. Bekanntgaben
3. RE-Mobilität;

Deutschlandticket;
Erlass einerAllgemeinverfügung

4. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 31. Mai 2023
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

Bekanntmachung
gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Herr Stefan Ströbel beantragt für die
Verlegung des Bieberswöhrbaches zur
Verbesserung des ökologischen Zustan
des aufgrund des geplanten Umbaus zu
einem offenen Laufstall zur Förderung
des Tierwohls die Plangenehmigung gem.
§ 68 WHG. Zur Feststellung der UVP
Pflicht ist für das geplante Vorhaben
gemäß Nr. 13.18.2 derAnlage 1 zum UVPG
eine standortbezogene Vorprüfung des
Einzelfalles nach § 7 Abs. 2 UVPG durch
zuführen.

Die standortbezogene Vorprüfung hat in
der ersten Stufe ergeben, dass keine
besonderen örtlichen Gegebenheiten
gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 aufge
führten Schutzkriterien vorliegen. Es
wurde daher von der Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung abgese
hen (vgl.§ 5 Abs.1 Satz 1 UVPG).

Folgender wesentlicher Grund ist für das
Nichtbestehen der Pflicht zur Durchfüh
rung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung, mit dem Hinweis auf die Schutzkri
terien der Anlage 3 Nummer 2.3 des
UVPG, zu nennen(§ 5 Abs. 2 UVPG):

meinschaft Hollfeld, Marienplatz 18,
96142 Hollfeld, während der allgemeinen
Geschäftsstunden zur öffentlichen Ein
sichtnahme auf.

Vollzug der Wassergesetze und des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung;
Einleiten vonAbwasser aus der Kläran
lage Speichersdorfin denAltholzgraben
durchdie GemeindeSpeichersdorf

Bekanntmachung
gemäß $ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG

Die Gemeinde Speichersdorf leitet ge
sammelte Abwässer aus der Kläranlage in
den Altholzgraben ein.

Für das Einleiten von Abwasser wurde
der Gemeinde Speichersdorf mit Be
scheid des Landratsamtes Bayreuth vom
13.12.2019, Az. FB 43-6323/28, eine be
schränkte wasserrechtliche Erlaubnis
erteilt. Diese wurde bis zum 31.12.2023
befristet.

Die Gemeinde Speichersdorf beantragte
unter Vorlage von Planunterlagen des
Ingenieurbüros Josef Wolf & Söhne
GmbH, mit Schreiben vom 16.11.2022 die
Neuerteilung einer gehobenen wasser
rechtlichen Erlaubnis.

Für dieses Vorhaben ist gemäß Nr. 13.1.3
der Anlage 1 zum UVPG eine standortbe
zogene Vorprüfung des Einzelfalles nach
§ 5 Abs. 1 Nr. 3, $ 9 Abs. 3 und 4, § 7 Abs. 2
UVPG durchzuführen.
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Die standortbezogene Vorprüfung hat
ergeben, dass bei dem Vorhaben keine
besonderen örtlichen Gegebenheiten i. S.
d Anlage 3 Nr. 2.3 UVPG vorliegen (vgl. $ 5
Abs. 2 UVPG).

Es kann deshalb von der Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung
abgesehen werden.

Die Feststellung über das Nichtbestehen
der Pflicht zur Durchführung einer Um
weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß $5
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich auf der Internetseite des Land
kreises Bayreuth unter

https://www.landkreis-bayreuth.de/der
landkreis/bekanntmachungen-aussch
reibungen/amtliche-bekanntmachungen/

abrufbar (vgl.§ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. V.
m. Art. 27a BayVwVtG).

Bayreuth, 1 7. Mai 2023
LandratsamtBayreuth
Böcher
Regierungsrat

Vollzug der Wassergesetze und des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (-UVPG-);
Verlegung des Bieberswöhrbaches
durchHerrnStefan Ströbel
-Antragsteller-

das Vorhaben soll auf einer nach § 30
BNatSchG geschützten Feuchtfläche
durchgeführt werden. Durch die
geplante Verlegung des Bierbers
wöhrbaches und naturnahe Ausge
staltung ist keine dauerhafte Beein
trächtigung der Biotopfläche zu er
warten.

Die Feststellung über das Nichtbestehen
der Pflicht zur Durchführung einer Um
weltverträglichkeitsprüfung ist gemäß $ 5
Abs. 3 Satz 1 UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

Diese Entscheidung ist nach $ 5 Abs. 2
Satz 1 UVPG bekannt zu machen. Dabei
sind die wesentlichen Gründe für das
Bestehen oder Nichtbestehen der UVP
Pflicht unter Hinweis auf die jeweils ein
schlägigen Kriterien nach Anlage 3 mit
anzugeben.

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist
zusätzlich auf der Internetseite des Land
kreises Bayreuth unter

www.landkreis-bayreuth.de/derlandkreis
/amtlicheBekanntmachungen

abrufbar (vgl.§ 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG i. V.
m. Art. 27a BayVwVRG).

Bayreuth, 1 7. Mai 2023
Landratsamt Bayreuth
Böcher
Regierungsrat


